
Einladung zur Neuwahl des Beirats für Menschen mit Behinderung für den Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald  

 

Seit 2010 gibt es im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald einen Beirat für Menschen mit 

Behinderung, der sich unter Moderation der Liga der Freien Wohlfahrtspflege konstituierte. Der 

Beirat ist ein Selbstvertretungsorgan von Menschen mit Behinderung für Menschen mit 

Behinderung. 

Leitgedanke ist die Verwirklichung von Gleichstellung, Selbstbestimmung und Teilhabe für 

behinderte Menschen.  

Zur jetzt anstehenden Neuwahl eingeladen, wählbar und wahlberechtigt sind nach der Wahlordnung 

alle Menschen mit Behinderung (mind. GdB 50, nachzuweisen durch SchwBAusweis) aus dem 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und Vertreter*innen der Einrichtungen der Behindertenhilfe, 

die im Landkreis ansässig sind. Gewählt werden jeweils Vertreter*innen für verschiedene 

Beeinträchtigungsformen. Die Wahl findet statt am 

Dienstag, 24.01.2017 um 18:00 Uhr  

im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald,  

Stadtstraße 2, 79102 Freiburg (Großer Sitzungssaal) 

Der Beirat strebt für diese Wahl eine hohe Wahlbeteiligung an und bittet daher alle Menschen mit 

Behinderung, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die derzeitige Vorsitzende des Beirats, Frau 

Melanie Hildmann, betont, wie wichtig in einem großen Flächenlandkreis wie Breisgau-

Hochschwarzwald die Arbeit dieses Gremiums ist und freut sich darüber, dass es nun bereits zum 

dritten Mal gewählt wird. Der Beirat hat sich in den vergangenen Jahren durch seine konstante 

Arbeit einen Namen gemacht, doch gibt es noch sehr viel zu tun, um die Teilhabe zu verbessern und 

zu stärken, so Hildmann. Der Beirat arbeitet eng mit der Kreisbehindertenbeauftragen Frau Anke 

Dallmann zusammen, die seit dem 01. August 2016 im Amt ist.  

 

Weitere Informationen stehen unter www.bmb-bh-wahl-2017.jimdo.com zur Verfügung. 

 

Hinweis: Die Tiefgarage des Landratsamtes steht wegen Sanierungsarbeiten für externe Besucher 

nicht zur Verfügung. Alle Teilnehmenden der Veranstaltung müssen auf den öffentlichen Nahverkehr 

bzw. die umliegenden Parkhäuser ausweichen. (Der Veranstaltungsort ist überwiegend barrierefrei, 

stufenlos zugänglich, Aufzug, barrierefreie Toilette, Gebärdensprachdolmetschung ist angefragt.)  

 


